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Die Bedeutung des neuen Gesetzes über
den unlauteren Wettbewerb für die Bau

gewerbe.
(Schluß zu Nr. 13.)

Das neue Gesetz wendet sich weiterhin auch gegen an
dere Arten unlauteren Wettbewerbs. Von grosser Wichtig
keit für die bauindustrielIen Gewerbetreibenden sind vor
allem die Bestimmungen des 
 18 zum Schutze technischer
und Betriebsgeheimnisse. Der angeführte Absatz lautet:
"Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstraie bis zn
fünftausend Mark oder mit einer dieser Straien wird be
strai!, wer die ihm im geschäitlichen Verkehr anvertrauteu
Vorlagen oder V orschriiten technischer Art, insbesondere
Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte zu
Zwecken des Wettbewerbs unbelugt verwertet oder an an
dere mitteilt." Dieser Absatz ist für die bauindustriellen Ge
werhe deswegen besonders wichtig, weil hier technische
Vorlagen oder Vorschriften dcr angegebencn Art die grösste
Rolle spielen. Im eigentlichcn Maurergewerbe gehören zu
den techuisehen V orlageu dieser Art Bauzeichnungen, Ent.
wÜrfe, Skizzen, Bau- und Konstruktionsberechnungen, ferner
besonders tIersteIlungsverfahren für manche technische Ein
zelheiten der Bauausführung USW.; in den bauindustrielIen
Nebenzweigen dagegen, wie Bau-Schlosserei-, Klempnerei,
Glaserei, Tischlerei, Malerei, InstaJltionsgewerbe usw. sind
technische Vorschriften dieser Art besondere tIcrstcllungs
yerfahren, besondere technische Einrichtungen und Hilfsmit
tel u. dgl. die in langjährigcr praktischer Erfahrung gefunden
worden sind und sich in dieser bewährt haben. In diesem wie
in jenem Falle handelt es sich um fachliche Geheimnisse, die
ihrer Natur nach nicht unter Patentschut
 gestellt werden
können, deren unbefugte Benutzung oder gar Entwendung
seitens einer Konkurrenz für den Betroffenen aber nichts
destoweniger den grössten Schaden bringen kann, da die Lei
stungsfähigkeit eincs Betriebes und der Ruf seiner Arbeiten
zum wesentlichen Teil mit durch jene besonderen technischen
Vorlagen oder Vorschriften bedingt wird. fäHe unbefugter
Benutzung oder gar Entwendung von Bauzeichnungen und.
Berechnungen oder solcher wie der genannten besonderen
technischen tIersteIlungsverfahren seitens unlauterer Kon
kurrenten haben die Kreisc der Bauindustrie schon oft be
schäftigt und auch schon vielfach zu gerichtlichen Verfahren
geführt, die jcdoch angesichts der Mangelhaitigkeit der be
steheuden Gesetzgehung nach dieser Richtung hin eine durch
greifende Beseitigung dieser Art unlauteren Wettbewerbs
nicht zu erzielen vermochten. Die angeführten Bestimmun
gen des 
 18 des nenen Gesetzes dürften hier eine sehr
segensreiche Wandlung schaffen, von der auch die bau
industrielJen Gewerbetreibenden Vorteil und einen grösseren
Schutz ihres geistigen Eigentums in Gestalt ihrer Zeichnun
gen, Berechnungen, Arbeitsverfahren usw. erwarten können.

Gegen den Verrat allgemeiuer Geschäfts- und Betriehs
geheimnisse seitens Angestellter, Arbeiter oder Lehrlinge
wendet sich der 
 17 des neuen Gesetzes mit denseihen Stra
fen wie 
 18; derartige Bestimmungen bestanden zwar auch
schon in dem alten Gesetz, doch hat hier dieselbe Strafer
höhung stattgefunden wie in 
 4, wodurch die Wirksamkeit
auch dieser Bestimmungen wesentlich gewonnen haben
dÜrfte. Ebenso sind laut 
 15 des neuen Gesetzes dieselben
Strafen auch vorgesehen für den Gewerbetreibenden, der
wider besseres Wissen über das Erwerbsgeschäft eines an
dereu, Über die Person des Inhabers oder Leitcrs des Ge

schäftes und ebenso über die gewerblichen Leistungen eines
anderen Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet
sind, den Geschäftsbetrieb des Verläumdeter. zu schädigen.
üble Nachrede hinsichtlich der Person oder Leistungen eines
Konkurrenten, wie sie in den Anpreisungen mancher Ge
schäftsleute im Baugewerbe ebenfalls in mehr oder weniger
versteckter form betrieben wird, entfallen hierher.

Endlich sind noch die Bestimmungen des neuen Gesetzes
gegen eine besondere Art des unlauteren \Vettbewerbs, näm
Hch gegen das sogenannte Sc h m i erg e 1 der - U n 
wes e n, zu erwähnen, über das ebenfalls in den Kreisen der
baugewerbiichen Bctriebszweige viel Klage geführt wird.
Dieses Unwesen besteht bekanntermassen darin, dass ge
wisse Finnen die AngesteIIten der Betriebe oder Unterneh
mungen, von denen sie Aufträge auf Ausführung irgend wel
cher Arbeiten oder Lieferung von Waren erhalten möchten,
durch Gewährung von Geschenken, Provisionen u. dgL, so
genannte Schmiergelder. bestechen, damit der Angestellte bei
der massgebenden SteHe des Betriebes darauf hinwirkt, dass
dem betreffenden Schmierer Aufträge zugesprochen werden
oder ihm der Vorzug vor der Konkurrenz cingeräumt wird.
:Ein Angestellter, besonders ein solcher in Vertrauensstellung,
hat ja nnter Umständen aui die Vergebung von Aufträgen, die
Auswahl der Lieieranten und ähnliche geschäfiliche Mass
nahmen einen erheblichcn Einfluss und kann willkürliche Be
vorzugungen sehr wohl eintreten lassen. Auf diese "leise
wird aber der redliche Gewerbetreibende, der derartige
Machenschaften unter seiner Wurde hält, ausser Wettbewerb
gesetzt und ihm eine Konkurrenz bereitet, gegen die er über
haupt nicht ankommen konnte, es sei denn durch Gewährung
von grösseren Schmiergeldern. So stellte das Schmiergelder
unwesen eine der gefährlichsten Formen des unlauteren V/ett
bewerhes in fast allen Zweigen des Baugewerbes dar, gegen
welche die rechtschaffenen Angehörigen des Gewerbes schon
seit langem m!t aUen Mitteln, bisher aber immer vergeblich,
anzukämpfen suchten. Jetzt ist ihnen in diesem Bestreben
das ncne Gesetz über den unlauteren \Vettbewerb zu Hilfe
gekommen, das sich auch auf die Bestechung von Angestell
ten in gewerbJichen Betrieben erstreckt und in 
 12 bestimmt:
"Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu
fünftausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,
wer im geschäitlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs
Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebes
Geschenke oder V ortcite anbietet, verspricht oder gewährt,
um durch unlauteres Verhalten des Angestellten oder Beaui
tragten bei dem Beznge vou Waren oder gewerhlichen Lei
stungen eine Bevorzugung für sich oder einen Dritten zu er
langen. Die gleiche Strafe triiit den Angestellten oder Be
auftragten eines geschäftlichen Betriebes, der im geschäft
lichen Verkehr Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich,
versprechen lässt oder annimmt, damit er durch unlauteres
Verhalten einem anderen bei dem Bezuge VOl1 ,raren od
r
gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung verschaUe. Im
Urteil ist zu erklären, dass das Empfangene oder sein \Vert
dem Staat verfallen sei."

Mit dieser BestimmulIg und da .\ndrohung der angeführ
ten Strafen dÜrfte ein geeignetes Mitte! gegeben sein, um das
Schmiergelder-Unwesen erheblich einzuschränken lind damit
zahlreiche Gewerbetreibende in wohl allen Zweigen des Bau
faches von einer Plage zu befreien. die sich nachgerade zu.
einem fressenden übel herausgebildet hatte und die in hohem
Masse geeignet war. Treu und Glauben im geschäftlichen
Verkehr zu untergraben sowie auch eine Schmutzkonkurrenz
grosszuziehen, gegen die sich der rechtschaffene Gewerbe

(foltsetrung Seile S7.)
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tr..etbende kaum wehren- kGnnte.-Das- alte .Gesetz.- über- den .un  _
lauteren Wettbewerb kannte Bestimmungen gegen die Be
stechung von Privat-Angestellten überhaupt nicht, und al1ge
mein blieben derartige Handlungen, selbst wenn sie zur
Kenntnis der Geschädigten oder selbst der Gerichte kamen,
unbestraft; werden in Zukunft aber derartige Konkurrenz M
kniffe mit hüher Geld- oder Gefängnisstrafe belegt, so wer
den es sich in Zukunft zweifellos doch zahlreiche Gewerbe
treibende, die bisher in der Schmierung von Angestellten eill
ebenso beliebtes wie oftmals erfolgreiches Mittel des ge
schäftlichen W,ettbewcrhs sahen, es sich sehr überlegen, ob
sie sich den CIefahren eineS" solchen Mittels auch fernerhin
aussetzen. Aber auch di Angestenten dürften in Zuklmft
doch mehr BedeIlken gegeoß die Annahme von Schmiergel8ern
hegen, deim-fiach den angeführten,Bestimmungen iriJft den
Geschmierten. dieselb  Strafe wie den- Schmierer, und -aas nur
von Rcchts Wegen, _

Um nurt},'aber auch noch eine aIlg-emeine Waffe geg;3n
solche FäHe unhulteren \Vettbewerbs zu schaffen, die'1in dem
Gesetz noch niCht einzeln angeführt sind, und weil sich der
Gesetzgeber an! den sehr richtigen Standpunkt stellte, dass
ein gerissen'er Geschäftsmann schJiesslich doch imm r ne le
Arten unlauterer Konkurrenzkniffe aushecken kann, die gar
nicht aUe vorherges-'chen werden können, hat er sich' veran
lasst gesehen, noch eine allgemeine Bestimmung zu schaffen,
die allc Fälle dieser Art \lm!assen soll. Der Gesetzgeber hat
diese BestimmufJ-?; als   1 an die Spitze des ganzen Gesetzes
gestellt und ihr folgenden Wortlaut gegeben: "Wer im ge
schäHlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerhs tland.
lungen vornimmt, die gegen die guten- Sitten verstossen. kann
auf Unterlassung uttd. Schadenersatz in Anspruch genommen
werden." Mit dieser Bestimmung ist dem Richter ein ziem
licher Spielraum gegeben, auch alle solchen Fälle unlauteren
Wettbewerbs zu fassen, die in dem Gesetz noch nicht vorge
sehen sind. Man hat die ßefürchtLlng- ausgesprochen, dass
dieser Satz dem Gericht eine zu _weitgehende Macht verleihe
und auch zur Lahmlegung einwandfreier geschäftlicher Be
tätigung führen k6nne, wenn diese lediglich nach der rein per
sönlichen Auffassung des betreffenden Richters unsittlich sei,
was noch nicht besage, dass diese Auffassung unbedingt und
aIlgemein- güJtig sein  müsse. \\Tir  Iauben jedoch, dass der
artige BeJürchtungen hinfäJlig sind, denn eill Richter, der über
einen Fa1! dieser Art iu entscheiden hat, wird wohl niemals
allein na,ch seiner persönlichen Auffassung handeln, sondern
seinen Vrteilsspruch' stets auf das, Gutachten geeigneter
Sachverständiger stÜtzen, wodurch eincr zu strengen tiimd
habung jener Gesetzesbestimmu.ng ,vorgebeugt sein dÜrfte.
Die zahllosen Auswüchse in Konkurrenz und Wctthe\verb, die
die -rechtschaffenen Gewerbetreibenden so 1ange Über sich er
gehen la$'sen mussten_ und die allen gesctzlichen Bestimmun
gen und\ Abwehrmassregeln Hohn, sprachen, machtetl eben
eine straffe und umfassende gesetzlichc IianJhabe notwendig,
durch dii  Lücken und Hintertüren. di  der Erfindungs&eist ge
rissener Deschäfts1eute SOllst doch 'immer wieder a.ufspiirt,
von vornherein verhindert werden sollen. In diesem ge-'
rechtferÜgtcn Bestreben, für das 4ie rechtschaffenen Ge
werbetreibenden dem Gesetzgeber nur dankbar sein  können,
ist auch die Bestimmung des   1 nic1Ü nur zu verstehen, son
dern auch unbedingt-iu billigen. \-Vif fürchten, dass es trotz
dieser und aller übrigen Bestimmungen des neuen Gesetzes
gcwissel1" Gewerbetr6fuenden doch ;"auch weiterhin -gelingen
wird, krumme Wege zu wall deIn und dass sich nach J anf und
Tag auch das neue Gesetz eher als zu milde denn zu strengerweisen wird, 

So weit das neue Gesetz über den unlauteren Wettbewerb
in seinen für die verschiedenen Zweige der Bauindustrie
wichtigsten und am meisten in Betracht kommenden Bestim
mungen. Es muss zugestallden werden, dass der Gesetzgeber
für den von ihm erstrebten Zweck, den rechtschaffenen Oe
werbetreibenden einen grösseren Sshutz gegen die übergriffe
unredlicher Konkurrenz zu bieten, die richtige Formel gefun.
den hat. Das neue Gesetz enthält eine Reihe von Bestimmun.
gen, die auch für die besonderen Bedürfnisse der bauilldu
striellcn Gewerbe wie geschaffen {md durchaus geeignet sind,
bei kra--ftvoller und sachgemässer Handhabung bald wieder ge- M
sUQde und Ordlllmgsmiissige Verhältni5se im geschäftlichen
\\l1O! lJew_eIIJJ 1 schaffei1. _ Sie.ch, .<IeL Ve.t:"jne, V erbänge nnd

I , .

I!

sonstigen Kärperschaitel1- der bauindustrieIlen- Gewer-9e.-,.
zweige mUS5 es werden, die Bestimmungen des nenen Ge
setzes in zweckentsprechender Weise zur Anwendung zu.
bringen, um für das gesamte Gewerbe dauernde und grosseVorteile zu erzielen. T h e 0 d 0 r Wo I f f.

Das Kalklöschen.
Ma.n kann sehr oft beobachten, dass für das Löschen von

Kalk v.erschied_eue Verfahren angewendet werden, die oft
nicht in Einklang zu bringen sind mit dem Zweck, den der
Kalk erfül1en soH, und mit den Eigenschaften des Kalkes
selbst. So sei daran erinnert, dass gemahlener .Sackkalk
anders wie Graukalk und noch weit mehr anders wie
Fettkalk abgelöscht wc!'den muss.' Dennoch wird auf Bau
steHen oft ohne Rücksichtnahme auf die so $ehr verschiede
nen Eigenschaften der verschiedenen Kalksorten ein Kalk
wie der andere- verarbeitet. Das mag zwar zum grossen
Teil eIner gewissen Leichtfertigkeit der Bauunternehmer und
dcrell Arbeiter zuzuschreiben sein  zum weitaus grösseren
Teil aber der Ullkcnntniss, die bzgJ, der tIersteIlung der ver...,
schiedenen Kalksorten und des Ablöschens des Kalkes in sehr
weiten Kreisen des Bauunternehmertums vorherrscht. Es
seien deshalb in kurzen Zügcn die bemerkenswertesten
Punkte über die Herkunft der im Handel bekannten Kalksor
ten und die Behandlung derselben für den praktiscl1en Ge
brauch hier erörtert.

Der bei Bauarbeiten meist gebrälfchliche W eis s kai k
ode r F c t t kai k ist chemisch reine Kalkerde. gewonnen
durch Brcnnen von kohlensaurem Kalk (Calciumcarbonat);
sie entbält rd. 72 Gew.-T. Calcium und rd. 28 Gew.-T. Sauer
stoff, Das Brennverfahren bezweckt die Austreibung: von
Wasser, Bitumen und Kohlensäure. Es entweich0TI, anfangend
bei 400 Hitzegraden aus theoretisch 100 Gew.-T. Kalkstein, 44
Gew.-T. Kohlensäure, während 56 Oew.-T. Aetzkalk zurÜck
bleiben. Der Gewichtsverlust schwankt, je nachdem der rohe
Kalkstein ein Mehr an Wasser, IVlagnesia, Tonerde, und Koh...
lcnsäure enthält. Das besagt, dass von dem grösseren oder
geringeren Gewicht einer bestimmten MelI; e ge 1 JTanntcn Kal
kes nicht bereits auf die GÜte des Ka1kes  ;cschlosse.n werden
kann. Wird man also, um ein Beispiel anzufÜhren, zu irgend
einer Arbeit von irgend einer be<;timmtt'n Kalksorte ; einen
Scheffel bcnötigen, so bedarf man nicht unbedingt auch eines
Scheffets von einer andern Kalksorte. man wird vieJrilehr in
jedem einzelne]] Falle sich von der Ergiebigkeit eines' Kalks
Z11 unterrichten haben. '

Um gebrannten Kalk zu löschen, wendu man zwei Ver
fahren an: das Trockenlöschcn und das Sumpfen. Durch das
Löschen wird der Kalk nach dem ersten V (;rfahren in Kalk_
pulver, nach dem andern Verfahren in KalkLJL'i umgewandelt.
KaJkpulver wird hauptsächlich verwcndet, um Sand und Kies
mit Kalkll1ehl trockcn zn vermischen und den so erhaltcnen
Mörtel für die Kalksandsteinfabrikation venvendbar zu
machen, Kalkbrei ist der Mörtelst off, dc' mit Satid und
Peinkies vermischt zu allen Putz- nnd Mauerarbeiten ver
wendet wird. Kalkpulvcl' oder Kalkmehl, oder noch richtiger
gesagt Staubkalk erhätt man, wenn man gebrannten Kalk mit
soviel \\lasser iibersprengt, als not\vendjg ist, um den ge
brannten Kalk in Staub zerfallen zn Jassen. Hierbei erhitzt
sich der Kalk bis J50 Grad Celsius nnd dehnt sich um das 13/!j,
bis 31/-2 fache seiner eigenen Raumgrösse aus. Kalk
brei erhält man, wenn man die gebrannten Kalksteine bei
reichlichem \VasserÜberschllss: in Behältern ablöscht, aus
denen dasjen!ge Wasser, welches der Kalk l:lcht selbst ver
zehrt, irgelldwie bald vers.ickern kann. Da  Verfahren des
AblöscheIls zu vereinfachen und den WassC'..-,,1bzllg zugleich
zu beschleunigen, löscht man den Kalk in Kalkbuchten und
lässt die inr01ge des WasserÜberschusses sich bildende Kalk
milch durch seitlich in der Bucht befindliche Schieber in die
Kalkgrube abfHessen, wo das durstige Erdreich die \Vasser
meng;en schneller und besser aufnimmt, als wcnn der Kalk in
den Gruben selbst abgelöscht wÜrde, wo er sich als der
schv.,rere -Teil soiort zu Boden schläg;t 'und -die- POl'en- des
Erdreichs verstopft. sodass also das \\Tasser nur nach sti.hr

_ langer Zeit erst, ve rsickerTl kann. Es __i_?t d<:lr )lf z  .f1 :l1! }!..
(Fo!ts tzung Seite  O.)
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d ss beim AblÖschen des Kalks -die- zerfallc-D-clen Kalksteine
im  ich ,- fhii.zclJ(k11 \Vasser mit KalkkrÜckc!! fortwährend zu
tlnr.:hdjhrcn sind, damit sich alle Kalktci!chciI mit \Vasser
3-:iHh;:l n lJnd auflösC'tl, denn es ist zn bemerken,dJs.s dem Ab[öschen des Kalks eine mehr

\Yird \111d dann sclbsttätip: IJ; die Jlocl1llnge
nidlt schncH gCHUg einzudringen vermag.

die sich nicht vÖi!ig ablöschen
I:1S"I..'"1\, mÜS$CJ1 SofOl t werden, da sie als ungeniigend
g(:br lJ1ntc oder ab iibcrbrannte I(alkkörper später treiben
\'.llnlen.

Gelöschtcl Kalk muss stets gut verdeckt ge.halten wer
(Je11: trockelJ gelÖschter Kalk wird daher ndt Säcken oder
mit l'InL'f Sandschicht bedeck:, gesUll1pfter
Kalk wird durch der Knlkgrube mit Brettern
Yor dem Zutritt dn Luft geschlitzt. Das be<:;ondcrs ist ein
Punkt. in welchem auf Ba l1stcHen sehr ergkbjg gesÜndigt
\\'ird. (]eHn das Bedecket! ist durchaus notwcJ1dig, um den Zu
tritT dl..'"( tÜ1l1osphiirischen Luft lind mit dieser den Zutritt
"011 KoJJll'usiinrc zu verhindern, 'wodurch der gelöschte KaJk
ich iu Kol1!cnsanreJi Kalk zuriickverwanclcll1 kann. Man er
kennt den CiufhlSS Y01l Koh1cnsäure. daran, d<ISS sich auf dem
KaikbrC'l eiTlc Kruste bildet. die, wenn man !(jumpen des ge
lÖschten Kalks in die 11<1]](1 nimmt, sich als schiefernde Plätt
cheB abschciden.

Der S c 11 war z kai k 0 der 0 rau kaI 1- wird gewon
nen durch BrcJ1J1en des Dolomits. Er findet Verwend!ll1  wie
der \\'C'isska!k zn IV1aner- und Pl1tzarbeite'1, hauptsächlich
ftbCf [fOcken  clö:-'cht zu Grundmau'crwerk, Grubenansmaue
ruu.zcl1.I«lbitz,!rheitcnl1sw. Zn allen elen Arbeiten. wo der Kalk
als hydr;1!!]fsc]ler Mörtel I1nd gcwisscfl11asscn als billip:cr Er
<1tZ iHr Zement vCJ\\'cndct \verden so!l, wirJ Cf nur trocken

\'crarbeitet. Da Graukalk während des Vorgangs
Ablöse1!cl1s ein für \Vasser seIH empfindlicher Mörtel

stoif ist. so ist der sachgemässcn Löschung  allz besondere
Beacht!!llg zu schenken.

lvian wirft cJie frische Sendl!n  Kalk zu ('Ülem 1-laufen auf
und spritzt nm immer Teile desseJben - am hcsten mit einem
\V<1sserschl 111Ch. dessen MÜndung- man dmch einen finger
druck verkIc1lJ11lt --- mit V\ l asser Üher lind ;lcJ tt-t darauf, dass
die K8lkstc:inc das \\Tasser noch imlner bE'.zierrR aufnehmen.
Ist das nicht mehr der fall, cl. h. nehmen die Kalksteine das
\Vflsscr 11icht mehr begierig; auf. sondern fD,llgen sie an zu

.so j<:t ein \VasserÜberschuss vorhanden welcher die
Kalkes hecintri:ichtigen kann. Man hat dafür im

prakti<;chcn Lebcn die Bezeiclmung ..der Ka!k ersäuft". Das
Zutreffende dieser Bezeichnung wird von f.1chchemikcrn
7,w,1r in Abrcde g-estcl]t mit der Gegenbehauptung, das$ man
J"lYcJrau!Jsche 1 1 I«dk gar nicht erst-itJfen kÖn!)!.:, doch \vird dfe
Wchtizkeit ein Beobachwng in eier Pnrxis iCJcler %11 oft fest
gesteHt dadmcb. dass cr,)Ü!Jfter Oraukalk als PJ!tzm )r1e.lsloff
keine  ro.<;.se rl(!ftfiihi  keit be<;itzt Iltld sicr, dilher schwer ver
arbeiten !ii.sst. lvWrt<:1. eHe mit ersüllft('n Grrwkalk. aufberei
tet und verwcndet werdelI. erhalten lan c nic:'f1t die Festigkeit
Imd bc it7.en buge !liebt diejenige \Vj( erstandsfähigkeit

frost. die gutem GraukaJkmörtel eigen ist. Bleiben
Kalkstiicke noch imT!ler durstig und JHirt man vorzeitig

<ll1f sie mit \Vasser zu sättigen, so Jöscht der Knlk nir;ht völlig
ab lind c-r VCl'brl::Hnt untcr der Ein\virkl1n  eier Hit7;c die Cl'
entwickelt. D1<': genÜgend abgespritzten Kalkstiicke werden
dann  ofoJt in einen von Witer1mgseinflUssen und feuchter
uit .l:;eschi!tztcn Raum gebracht. wo sicl] der eigentIiche
Vor.zant( des Ablöschcns sofort volLzieht. Die Kalkstiicke zer
fallen hiu nnter A1!sdchmmg ihrer Raumgrösse in staubfeines
Mehl. So wird dann nach und nach der .2:(' ;amte KaJkvorrat
abge1Öscht. Hat man einen entsprechenden J-?"<lum zur Aufbe
walmln\; des . 0!Ö chtell K<1lkcs nicht zur VerfÜgung, so ge

cs. den Kalk auf eincm andcrn Platze t1uf ßrettern oder
zu einem ncuen Hanfen <1l1f?,[lwerfen, der vor

\Vitterun  und Fcuchtizkeit durclJ Abdecken mit einer etwa
10 cnI dickcn Sand<;chicht geschützt wird.

Auf Rauten cbenfaJ1s viel verwendeter Kalk ist der Ze
I11cntkaJk. der durch Mahlen gebrannter Mergdknollen erhal
tcn -w1rd, Bel' (klzn verwendbarc Merge] rnnss zwischen -}5
und 30 v. H. toni,Rc I3c$Ümdtcilc habcn und in Kcbranntem
Z!l taIJd 2;'j 40 v. J-I. Hydraulcfal\torcl}: . To_iiexde, Kicscl
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säure; :Eisenoxyd usw. aufweisen. Der Zerncrtk-alk hat -dem
Fetikalk neben einer zementähnlichen Erliäl'inng noch den
Vorzug ganz bedeutend höherer Prostsicht:;heit voraus. Er
kann zu allen Mauer-, Putz-, lind BetoT1Jrbeiten teils als
selbsHindiger Baustoff, teils als Mörtelzusatz verwendet wer
den. Im Gebrauch wird er wie Zement !i11t den füllstoffen
Sand und Kies u. dgJ. zuerst trocken durchmischt und dann
ebenfalls wie Zemcntbetoii nur nach und nach mit Wasser
befeuchtet. Um sicher zu sein, dass man .:dle im Kalk ent
haltenen, beispielsweise durch ungenügendes Mahlen des
Kalkes ungleicbmässig verteilten Aetzkß!kk{jrp rchen ge
nÜgend abgelöscht hat. ist es nötig. dem Zcment alkmörteI
vor der Verarbeitung- einige Zeit Ruhe zn Jassen;: Zweck
mässig wird aueh der Mörtel nochmals mit \Vass'er aufbe
reitet, damit die durch das Lagern vom Ka1k verzehrte
feuchtigkeit wieder ersetzt wird, denn der Zc:mentkalkrPörtel
muss anders als wie ZementmörteJ, eben 11m die einzelnen
Kalkteilehen abzulöschen, einen etwas höher n Feuchtigkeits
gehalt besitz .>.n. Von Vorteil ist es, wenn der Märtel heute
morgen aufbereitet, morgen. früh zweimalig durchmisch't, und
nach einigen Stunden weiteren Lagerns darm verarbeitetwW L K

r::&i? (Nachdruck verbqten.)
Reihenhäuser.

Architekt F. R. Vor e t z s c h in Dresden.
11. (AbbiJdungen auf Seite 86. 88 u. 89, sowie eine BildbeHage.)

- Schluß zu Nr. 13. 
Das Hall s N r. 4 - 12 m breit , fÜr zwei Familien be

stimmt, ist in den Grundrissen ähnlich dem Hause NI'. 2 ge
bildet; an SteIIe des Austritts hat die obere \Vohnung Jedoch
einen Erker erhalten.

Das 1-1 a TI s N r. 5 - 9 m breit -. EinfamiJienhaus, zeigt
eine zweigeschossige, geräumige Wohndiele mit Kaminplatz,
erhÖhtem Erker und oberen Umgang. Dem Eingange ist eine
überbaute Sitzhalle vorgelagert. Sonst enthält das t:rdRe
schoß noch zwei Wohnräume mit Austritt und Treppe nach
dem Garten. - Die Küehe nebst Anrichteraum liegt im Unter
geschoß und besitzt besonderen ZUKanf'.; von außen her. Von
der Anrichte aus führt eine Treppe ins Erdp;eschoß und schafft
eine unmitte1bare Verbindun.g- zur Diele und zum Speisezim
mer. Der Ausgang- nach dem Garten ist durch die Waschküche
geführt. - Tm ObcrReschoß siud vier Wohn- oder Schlaf
räume nebst Bad und Bodentreppe untergebracht.

Das Ha n s N r. 6 - 9 m breit - ist ebenfalls ein Ein
famiiienhaus. Die KÜche isfins Erdgeschoß gelegt, das Ünter
g-cschoß enthält nur KeJlerraume. Ein eigencr Küchenzugang
ist durch die Anlage eines Glasabschlusses vor dem Vorzim
m.er geschaffen und die Kellertreppe in einen Vorflur zur
Küche verleRt. An Wohnräumeu enthält das Erdgeschoß: das
Speisezimmer mit Erkersitz und Schranknische, das Em
pfangszimmer und das fIerrenzimmer mit anstoßender .fIans
laube. Im Ohergeschoß liegen vier Wohn- oder Schlafi'äumc
und das Bad. für die Beleuchtung des durch beide Geschosse
geführten Vorraumes und der anstoßenden Treppe ist Ober
licht vorgesehen.

Die ff ä u s erN I'. 7. 8 und 9 - 11 + 10+ 11 !l1 breit _
sind zu eincr einheitlichen Gruppe zusammengezogen, wobei
durch das ZurÜckschieben des mittleren Gebäudes sich beson
ders eigenartige Grundrißlösungen ergeben. Alle drei Gebäude sind Einfamilienhäuser. . . .

Im mittleren Gebäude - Nr. 8 - befindet sich die Küche
im Untel'geschoß. Die Kellertreppe endet in dem Anrichte
raume, der neben dem geräumigen Speisezimmer liegt. An
letzteres sebließt sich das EmpfangszImmer und die !ialle mit
Erkerplatz und Geschoßtreppe. An der Rlickseite des Gebäu
des ist eine große, geschlitzt liegende Plattform mit Treppe
nach dem Garten vorgesehen. Das Obergeschoß und ern aus
gebautes Dachgeschoß enthalten die weiteren Wohn- und
Schlafzinl1ner sowie die sonst noch erforderlichen Neben
räume. I

Die beiden seitlichen Gebäude - NI'. 7 und NI'. 9 _
zeigen gleiche Grundrjßbildung in umgekehrter Lage. Hier
befindet sich die KÜche wiederum im Erdgeschoß. Sie ist
durch den Anrichteraum. zugänglich, dcr neben ,dem Speise
zimmer Jiqgt  md in yrc1c!1en auch  die Kellertrcppe mündet.
.Die ,<!r"i Wohnräume. __"n Erdgeschoß, 4.enen_ sielt. glgi"htalg;

(Fortsetzung Seite 92.)
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eint Pb.ttform mit Gartcl1treppe anschließt. licgcu an einem
besonderen Vorraume, der vom Treppenhause getrennt bleibt.
Di'IS ObergesdlOß enthält die SchJafzimmer und Nebenräume.

f) :1 S Ji aus N r. IU - 9 In breit - ist ebenfalls für nur
eine Familie bestimmt. Im Erdgeschoß sind zwei Wohnzim
nwr. die Diele mit Kaminsitzplatz und Überbauter Jiauslaube,
sO\\-ie <lud, die KÜche untergebracht. Vor letzterer liegt ein
Nebenf!ur, in \"e!chen die Kellertreppe mÜndet. Das Ober
geschoß enthält \'ier Schlafzimmer lind das Bad. Die Neben
räume liegen im Dachgeschoß; die Treppe wird durch Ober
licht erhellt.

Wasser. H ochbehiilter.
Architekt (E. D. AJ T he 0 d 0 r Pr eck e I in Pforzheilll.

(Abbildung auf Seite 91.)
Die Stadtgemeinde Pforzheim hattc zur Erlangung von

Pläncn und Allgeboten zur Herstellung eines Wasser-Hoch
behälters auf dcm \Vailberge bei Pforzheim einen engeren
\Vettbewerb veranstaltet. Eine der dabei beteiligten firmen
veranlaßte dann die Anfertigung des hier dargeselIten Ent
wurfs zur baukÜnstlerischen Gestaltung der Eingangspforte,
die das Innere des Behälterraumes zugänglich macht. - (Ein
Beispiel für die Gesamtanlag-e eines derartigen Wasger-Hoch
behälters ist in der ..Ostd. Bauztg." Jahrgang 1908 Nr. 57 zu
iinden.)

fililleiluuaeu de!ffrbeilaeberbuude! für da! Baugewerbe der Provo POlen.

Jahresbericht des Arbeitgeberbundes für das Bau2:ewerbe der
Provinz Posen iiber 1909.

Das Jahr 1909 ist für den Arbeitgeberbund für das Baug,ewe.rbe
der Provinz Posen ein sehr bedeutungsvolles gewesen, vIelleIcht
das bedeutsamste iu der Entwickelungsgeschichte des Bundes auf

fern1.1  ith   :II  nachst bereIts Ende 1908 eingesehen, daß ein so
großes Gebiet wie eine Provinz ehrenamtlich unmöglich iu der
Jlötig-el1 Welse bearbeItet werden konnte, es wur. e des.halb  echiossen nach dem Vorbiid ande( r großer Verbande emeo Ge
chäitsführer zu engaglCren und trat als solcher der jetzigcn Syndi
kus Dr. Adle! am 1. Januar 1909 an.

Auf 2 liauptpuf1kte mußte nun zueist Gewicht gelegt werden,
1. auf Schafiung VOll t:ilmahmeQuellen und 2. auf die Sti;irkung des
BUIldes durch GrllnduIIg neuer Verbändc.

Zll diesem Zweck wurde zunächst mit der Firma W. Laske &. Co.,
Breslau ein Vertrag bezilglich Kalkeinkauf auf ein Jahr abge
schlossen wonach unsere Mitglieder den Kalk zu einem Vorzugs
preise erhielten und der Bund eine Extraprovision bezog; auch be
züglich Kohleneinkauf wurde mit dieser Firma paktiert. Wenn nun
auch der Umsatz allS verschiedencn Gründen kein allzugroßer war,
so haben wir dennoch dadurch der Bundeskasse einige lillr dert
Mark zugefÜhrt, vor aJJem aber, wir haben mal auf dem Gf.biete
einen Anfang gemacht und daraus i{elernt. lioffen wir, das uuserneuer Vertrag mit der Verkaufs Vereinjgung Ost
d e u t s c her K a! k wer k e uns einen Schritt weIter \ior\\tÜrts
bringt.

ferner wurde, ltn1 unsern BandesmitgJiedern wie auch dem
Bunde Vorteile xu verschaffen, mit dem A J I gern e j n enD e u t
sc h e IJ Ver sie her u n g s ver e in z u S tut t gar tein Empfch
Jungsvertrag auf 10 Jahre abgeschlossen, wOilach unsere Mitglieder
VorzlIRsprii.micll erhalten beim Abschluß von Versicherungen aller
Art wie auf UnfaJ!, liaftpfiicht, Lebens, Eitlbruch-DiebstahJ, (jlas
bruch, Wasserleitungschiiden. Von diesem Vertrage ist ein anerkannt
zufriedensteIJel1der Gebrauch gemacht worden, und hat deI' Bund da
durch aui 10 Jallre sich eine Einnahme von einigen Hundert Mark
Whrlich gesichert. \Vir cl11pieh!cn ).;'cnannten Versicherungsverein
allCl! H1J ern Mltghcdem

Auch bezÜglich Z e m e n t e i 11 kau f l1at ein Vertragsabschluß
auf 2 Jahre stattgefunden und zwar mit dem Verkaufbureau der
neucn üppe!ner POftland-Zemcntfabriken "S i I e s i a" I! n d S t a d t
ü p P C IIC' zu 0 P P ein. Der Zement kann sowohl direkt vom
Vl'crk als auch durch Zwisc1JenhäIJdler bezogen werden und zwar Zll
den derzeitigen Tagespreisen. Anfangs jedes Vierteljahres wh d
dann von den Mitgliedern eine Rechnung"sabschrift über die im ver
gangenen Quartal bezogenen ,.Silesia"- lind "Stadt Oppeln"-Zement_
mcngen eing-ciordcrt und der BU.ld erhält am Jahresschluß vom
Nettobetrage der fakturen eine ProvisiolI. Die Provision fällt zur
liiilite an den Bund, zur andern Hälfte an das verkonsuwierende
MitgJied, War nun auch der Umsatz jn Zement auf Grund dieses
Veftrages und die Einnahme ganz leidlich, so bitten wir doch 1910
einen <lusgiebigerc1I Gebrauch in aller Interesse von diesem Beg!in.stiguugsvcdrage zu machen.

Versucht worden ist auch der Abschluß eines ähnlichen Vertrages
fÜr TrÜger- und Niigellieferullg, doch wird dies für die ganze Provinz
uns ]Jlellt gelingen und werden die einzelnen Verbände dies ihrer
seits unterneJJmen müssen, wie es ja schon zum Teil geschehen ist.

Endlich haben wir noch einen Vertrag mit der ,,0 s t d cut
sc h c n B ti u - Z e i tun g" Zu Breslau getätigt, Wonach wir dieselbe
ewissermassen als unser Bundesorgan bezeichneu können. Die
Zeitung nimmt kostcnlos unsere "Mitteilungen des ArbeilgeberbulI
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des iür das Baugewerbe der Provinz Posen" auf, wofür wir dafür
sorgen, daß möglichst alle ut!sere A1itglieder. A O!menten \ er.d n.
Gern hätten wir  ;.1ch noch emen VorzugspreIs l!t Abo.nncIn . l  .er
wirkt, doch war dies aus postalischen Gründen JClder meht moglich!dafür zahlt aber die Ostdeutsche einen hohen Rabatt an unsere Bun
deskasse, was ja indirekt jedem Einzelnen wieder zum V orteiJ gc

reic1;ies sind also unsere 1909 geschaffenen Einnahmequellen durch
Verträge. Mögen dieselben auch in vieler Beziehun,& no h v rhesserungsfällig sein, aber aJIer Anfang ist schwer, dIe Zelt wIrd
auch da noch die Jlötige Erfahrung und Wandelung schaffen. .

Das zweite Ziel des Bundes im verflossenen Jahre war sCll"!e
Ausbreitung, die Sc Ita ff 1In g "! e u   r Ve j b än d e. Gerade.Indiesem Punkte marschiert wohl mJt semen Erfolgen unserer Provm
zialbund in Deutschland mit an der Spitze. Zählte der Bund im
Januar 1909 9 Verbände mIt 165 Mitgliedern, so beläuft sich heute
sein Bestand auf 24 Verbällde mit ca. 360 Mitgliedern, also eine
Zu nah m e der Mit g I i e der z a h I um c 2. 120 %. Neue. Ver
bände wurden gegründet fÜr Birnbaum u. U., Jare.tschin u. Umg., Nakel
u. Umg., Kreis Samter, Kreise Wongro\Vit?;-Zni , Kreise G!1 esen 
Witkowo, Kreise Grätz-Neutomischel, Kreis Czarmkau, Krs. rllehne,
Kreis Schrimm, Kreis Schmiege I, Kreis Wreschen, Arger.au u. Umg.,
Schroda u. Umg., Kolmar ll. Umg. Die Gründung der Verbände war
oft mit größeren Unkosten und Schwierigkeiten verknüpft. C::S  varoft hartnäckiger Widerstand zu brechen, oft galt es personliche
Differenzen zu Überbrücken, doch in fast aUen FäHen gelang uns
schließlich der Zusammenschluß der Arbeitgeber. Außer in wenigen
kleinen Bezirken ist unsere Provinz jetzt volIständig organisiert,
einige Neugründungen stehen noch bevor.

1m verflossenen Jahre wurden abg haltcn 3 Sitzungen des enge
ren Vorstandes, 5 Sitzungen des Gesamtvorstandes und eine Gene
ralversammlung. Alle Versammlungen, wir konstatierten das stets
mit Freude, waren se h r gut besllcht.

Der Vorsitzende, als Mitglied der 13 Kommission des Deutschen
Arbeitgeberbundes und der Syndikus nahmen teil an 3 Sitzungen des
Bundesvorstandes in BerUn, 4 Sitz'm en der DI eizehnerkommission
in Berlin, an der Generalversammlung in Cassel und auch an den
zentralen Verhandlungen mit den Arbeitnehmeror?:anisationen über
das Vertragsmuster in Bcrlin.

Ferner wurden in der Provinz 1909 unter Leitung des Proviuzial
bundes LOhnverhandlungen geiührt in Lissa, Jarotschin, NakeI, Sam
ter und Wronke. Im Bundesgebiet streikten im abgelaufenen Jahre:
6 Wochen die Maurer in Nakel. 5 Wochen Bauhilfsarbeiter in Sam.
ter 2 Wochen sämtliche Bauarbeiter in Ostrowo.

' An Eingaben seitens des Bundes erfolgten u. a.:
An sämtliche Behörden it] der Provinz das Ersuchen iu den Bau

verträgen zu fordern, daß die für den Ort tariflich festgesetzten
Löhne gezahlt werden. rcrner jie Absendung einer Resolution an
die Reichstagskommission für den Gesetzentwurf betreffs Arbeitskammern.

Ferner dh:: Bitte an den Regieruru;s-Prasidenten, es möchten zu
nächst ansässige Gewerbetreibende bei Zuschlagserteilung berück
sichtigt werden, wie dies ein Ministererlaß vorschreibt.

Endlicll wurden noch mehrere Schreiben an die Handwerkskam
mer geschickt, die Klagen einzelner Mitglieder. Submissions
angelegenheiten, Recht zur Wahl für die Handwerkskammer usw. be
treffen.

Unsere Kassenverhältnisse sind leider nicht glänzend zu nennen,
es liegt dies au der unpünktlichen Einsendung der Beiträf.l;e seitens
der Unterverbände. Unsere Einnahmen betragen vom 8. Februar
1909 bis zum 10. Februar 1910 9304,88 Mark, die Ausgaben 7342,76
Mark, mithin ein Kasseubestand am heutigen Tage von 1962,12 Mark.
Die Einnahmen und Ausgaben waren im verflossenen Jahre bedeu
tend größer als in den friiheren Jahren. Die durch die GrÜndung der
neuen Verbände durch das Reisen zu Lohnverhandlungen usw. ent
standenen großen Unkosten werden jedoch durch die Beiträge der
neuen Verbände vollständig gedeckt. 5 Verbände sind noch mit
ihren Beiträgeu teilweise im Rückstand. Wir richten auch an dieser
Stelle an aBe Verbände und Bundesmitgiieder die Mahnung, recht
pÜnktlich die Beiträge einzusenden.

Schließlich war die liauptaufgabe des Bundes, die örtlichen
Lohnverhandlungen zu dem neuen Vertragsabscltluß zu führen. Der
Syndikus hat bisher folgende Verhandluugen mit den ArbeiterorganI
sationen geleitet: In Zirke, Schwerin, Wronke, Samter, Schneide
muhl, Filehne, liohenzaJza, Argenau, Kruschwitz, Bromberg, Nal(el.
Kosten, Schrfmm (Lissa), Jarotschin, Pleschen, Krotoschin, Kosch.
min, Ostrowo Schild berg, Kempen. weitere Verhandlungen stehen
lIoch bevor. Ein greifbares Resultat wurde bei den Lohnverhand
lungen nirgends erzielt, überall blieben erhebliche Differenzen, dienur schwer überbrückbar sein werden.

Und so schließen wir den Jahresbericht mit dem Wunsche, daß
unser Arbeitgeberbund für das Baugewerbe der Provinz Posen auch
im nächsten Jahre weiter wachse und seiner Devise treu bleibe:
"Einer für alle, alle für einen"!

G. Kar tm a n n, Vorsitzender. D r. A die r. Syndikus.
Einladung zur Mitarbeit.

Angebote von gut durch.QearbeitetenZei<:hnungen ode.r Feder
strichpäusen und Photographien aus allen Gebl ten  es Bau esen.s,
welche sich zur Wiedergabe im fachlichen Teile dl ser  eltschfJft
eignen sind stets erwünscht, desgleJchen von Aufsatzen uber bau
fachlIche Angelegenheiten aller Art, insbesondere über Ausführungund Durchbildung einzelner Bauteile, .

Vergütungsansprüche sind bei Einsendung der Arbeiten aOM
zugeben. Zeichnungen und Abbildungen werden nach ihrer VorMwendung unbeschädigt zurückgeliefert. ,

Die Schriftleitung der "Ostdeutschen Bau-Zeitung".


